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Preisblatt Fernwärme der RhönEnergie Fulda GmbH 
Gültig in den Fernwärmenetzen Ziehers-Nord/Waidesgrund, Waldschlösschen, Downs 
Barracks/Münsterfeld und Johannesberg 

1 Abrechnungspreis 

Die Ermittlung der Arbeits-, Emissions- und Leistungspreise erfolgt jährlich neu gemäß den Preisän-
derungsbestimmungen. Zum Preisstand 1. Januar 2026 gilt: 

 
 in ct/kWh 

netto 
in ct/kWh 

brutto 
in €/MWh 

netto 
in €/MWh 

brutto 

Arbeitspreis (AP) 9,51 11,32 95,1 113,2 

Emissionspreis (EP) 1,53 1,82 15,3 18,2 

     

 in €/kW pro 
Jahr netto 

in €/kW pro 
Jahr brutto 

  

Leistungspreis (LP) 96,58 114,93   

 

 
Der dargestellte Leistungspreis, Arbeitspreis und Emissionspreis wird jährlich zum 01.01. eines Kalen-
derjahres gemäß nachfolgender Preisänderungsformel angepasst. Die minimal abgerechnete Leistung 
beträgt 15 kW. Die RhönEnergie Fulda GmbH behält sich vor, bei gemessener Überschreitung der 
vereinbarten Wärmeleistung im abgelaufenen Jahr eine Nachberechnung für die zusätzliche Leistung 
in Höhe des Leistungspreises einzufordern. 
 
Für das Abrechnungsjahr 2026 gewährt die RhönEnergie Fulda GmbH einen befristeten Rabatt auf 
den Leistungspreis in Höhe von 10 % bezogen auf die vertragliche Wärmeleistung. Die vom Kunden 
zusätzlich, d.h. über den Vertrag hinaus, in Anspruch genommene Leistung unterliegt dabei nicht der 
zuvor genannten Rabattierung. 
 

2 Preisregelung zum Fernwärmetarif  

 

2.1 Arbeitspreis in ct/kWh 

𝐴𝑃 = 𝐴𝑃0 𝑥 (0,09 + 0,02 𝑥 
𝐼

𝐼0
+  0,06 𝑥 

𝐿

𝐿0
 + 0,53 𝑥 

𝐸𝐺

𝐸𝐺0
 +  0,30 𝑥 

𝑊𝑃𝐼

𝑊𝑃𝐼0
)  

 

2.2 Emissionspreis in ct/kWh 

𝐸𝑃 = (𝐶𝑂2𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝐶𝑂2𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 )  
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2.3 Leistungspreis in €/kW pro Jahr 

𝐿𝑃 = 𝐿𝑃0 𝑥 (0,22 𝑥 
𝐼

𝐼0
+ 0,78 𝑥

𝐿

𝐿0
)  

 

3 Erläuterung zu den Preisänderungsformeln gemäß Ziffer 2 

 
Arbeitspreis  (AP0) Stand 01.01.2025 9,78 ct/kWh (netto) 97,80 €/MWh (netto) 

Emissionspreis (EP) Stand 01.01.2026 1,53 ct/kWh (netto) 15,30 €/MWh (netto) 
 

Leistungspreis (LP0) Stand 01.01.2025 92,71 €/kW/Jahr (netto) 

 
Investitionsgüterindex I 

Der Investitionsgüterindex ist der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Erzeugerpreis-
index gewerblicher Produkte:  
Deutschland, Monate, Güterverzeichnis (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/Sonderpositionen), 
GP2019 (Sonderpositionen), GP-X008, Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten. 

 
I0 – Basis-Investitionsgüterindex (Basisjahr 2021 = 100) – Stand zum Einführungstermin nach 
der 12/3/12-Regelung (arithmetisches Mittel der Monate 10/2023 bis 09/2024) 
I – Folgeindex zum Preisanpassungstermin  

 
Quelle: www-genesis.destatis.de, Code 61241-0004 

 
Maßgebend für die Preisbildung ist jeweils das arithmetische Mittel des Indizes. Für die Be-
rechnung wird ein zusammenhängender 12-Monatszeitraum herangezogen. Der 12-Monats-
zeitraum beginnt jeweils 15 Monate vor dem Preisbestimmungszeitpunkt (Oktober bis Septem-
ber des Vorjahres). 

 
Lohnindex L  

Der Lohnindex ist der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte tarifliche Monatsverdienst 
ohne Sonderzahlungen nach Quartalen und ausgewählten Wirtschaftszweigen: Index d. tarifl. 
Stundenverdienste ohne Sonderzahlungen, Energieversorgung (WZ08-D). 
 
L0 – Basis-Lohnindex (Basisjahr 2020 = 100) – Stand zum Einführungstermin nach der 
12/3/12-Regelung (arithmetisches Mittel der Quartale Q4 2023 bis Q3 2024) 
L – Folgeindex zum Preisanpassungstermin  

 
Quelle: www-genesis.destatis.de, Code 62221-0002  

 
Maßgebend für die Preisbildung ist jeweils das arithmetische Mittel des Indizes. Für die Be-
rechnung wird ein zusammenhängender Zeitraum von vier Quartalen herangezogen. Der Zeit-
raum beginnt jeweils fünf Quartale vor dem Preisbestimmungszeitpunkt (Q4 bis Q3 des Vor-
jahres). 

 
Gaspreisindex EG   

Der Gaspreisindex bezieht sich auf der börsentäglich an der EEX festgestellten Settlement-
Preis. 
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EG0 – Gaspreisindex auf Basis EEX Natural Gas Year Futures für das Marktgebiet THE – 
Stand zum Einführungstermin nach der 12/3/12-Regelung (arithmetisches Mittel der Monate 
10/2023 bis 09/2024) 
EG – Folgeindex zum Preisanpassungstermin  

 
Der formelrelevante Gaspreisindex zum 1. Januar des Jahres t ermittelt sich aus dem arithme-
tischen Mittelwert der börsentäglich an der EEX (European Energy Exchange) festgestellten 
Settlementpreise des EEX Natural Gas Year Futures THE in €/MWh für das Lieferjahr t im 
Zeitraum vom 1. Oktober des Jahres t-2 bis zum 30. September des Jahres t-1 (12/3/12 Rege-
lung).  

 
Quelle: https://www.eex.com/de/marktdaten/erdgas/futures | Zusammengefasst einsehbar un-
ter: re-gruppe.de/fernwaerme 

 
 
Wärmepreisindex WPI 

Der Wärmepreisindex ist der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Wärmepreisindex 
(Fernwärme, einschl. Betriebskosten), Klassifikation des Verwendungszwecks des Individual-
konsums, Sonderpositionen (CC13-77).  

 
WPI0 – Basis-Wärmepreisindex (Basisjahr 2020 = 100) – Stand zum Einführungstermin nach 
der 12/3/12-Regelung (arithmetisches Mittel der Monate 10/2023 bis 09/2024) 
WPI – Folgeindex zum Preisanpassungstermin  

 
Quelle: www-genesis.destatis.de, Code 61111-0006  

 
Maßgebend für die Preisbildung ist jeweils das arithmetische Mittel des Indizes. Für die Be-
rechnung wird ein zusammenhängender 12-Monatszeitraum herangezogen. Der 12-Monats-
zeitraum beginnt jeweils 15 Monate vor dem Preisbestimmungszeitpunkt (Oktober bis Septem-
ber des Vorjahres). 

 
CO2 Emissionsfaktor  

Der Emissionsfaktor berechnet sich nach der spezifischen CO2-Emission der Wärmeproduk-
tion. Die Berechnung erfolgt gemäß FW-309-6 AGFW und beträgt für das Kalenderjahr 2026 
0,236 t CO2 je MWhtherm. Als Umrechnung des Vorgabewerts dient: (100 ct / 1 €)*(1 MWh / 
1000 kWh). 

 

CO2Preis 
Der CO2-Emissionszertifikatspreis wird nach den Bestimmungen des BEHG (Gesetzes über 
ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen) in Euro/t CO2 gebildet. Nach 
dem BEHG wird der CO2-Emissionszertifikatspreis erstmalig im Jahr 2021 eingeführt und ist in 
seiner Höhe zunächst für jedes Jahr gesetzlich festgelegt (Festpreis oder Preiskorridor).  
 
Ab dem Jahr 2026 endet die Festpreisphase und es beginnt ab dem 01.01.2026 die Versteige-
rungsphase zunächst mit einem gesetzlich festgelegten Preiskorridor pro CO2-Emissionszerti-
fikat. In der Versteigerungsphase ab dem Jahr 2026 (Preiskorridor-Jahr) wird der CO2-Emissi-
onszertifikatepreis (CO2Preis) mit 65 Euro/t CO2 für den bei der RhönEnergie Fulda GmbH zur 
Wärmeversorgung eingesetzten Brennstoff Erdgas angesetzt. Sollte für das Jahr 2027 durch 
den Gesetz- oder Verordnungsgeber ein abweichender Mechanismus festgelegt werden, wird 
der CO2-Emissionszertifikatepreis unter Beachtung dieser Bestimmungen gebildet. Dieser 
Emissionszertifikatepreis in Euro/t CO2 ergibt sich aus den zu erwartenden Emissionszertifika-
tekosten bei der RhönEnergie Fulda GmbH. 

https://www.eex.com/de/marktdaten/erdgas/futures
http://www.re-gruppe.de/fernwaerme


 

RhönEnergie Fulda GmbH                                                                                                                                    Seite 4 von 4 
 

Sofern sich der CO2-Emissionszertifikatspreis wertmäßig nicht mehr gesetzlich bestimmt, son-
dern über ein noch einzuführendes Handelssystem gebildet wird, muss eine neue Preisbindung 
festgelegt werden. 

 

4 Hinweise 

 
• Sollten die davor genannten Preise und Indizes nicht mehr veröffentlicht werden, so treten mit 

der nächsten Preisänderung an Stelle der ursprünglich vereinbarten Preise und Indizes jeweils 
die Preise und Indizes, die hinsichtlich der Voraussetzungen weitestgehend den veröffentlich-
ten Preisen und Indizes entsprechen. Das gleiche gilt, falls die Veröffentlichungen nicht mehr 
vom Statistischen Bundesamt oder von der EEX erfolgen. 

 
• Sofern die zugrunde gelegten Indizes vom Statistischen Bundesamt umbasiert werden, gelten 

die Indizes ab dem Tage der Veröffentlichung durch das Statistische Bundesamt auf der neuen 
Basis. 

 
• Die nach den vorstehend genannten Formeln berechneten Preise sind Nettopreise, denen die 

jeweils gültige Umsatzsteuer zugeschlagen wird. 

 
• Die zur Ermittlung der Preise erforderlichen Berechnungen werden auf 2 Dezimalstellen gerun-

det. 
 
• Werden Steuern, Abgaben und/oder vom Gesetzgeber verursachte Belastungen mit Einfluss 

auf die Preise eingeführt oder geändert, so ändert RhönEnergie Fulda GmbH die Preise ent-
sprechend. Preisänderungen aufgrund dieser Bestimmung dürfen keinen zusätzlichen Gewinn 
oder Verlust für RhönEnergie Fulda GmbH zur Folge haben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 12/2025 


